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Statuten 
Österreichische Arbeitsgemeinschaft Zöliakie 
 

§ 1   Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

1. Der Verein führt den Namen Österreichische ArbeitsgemeinschaŌ Zöliakie.  
2. Er hat seinen Sitz in Wien.  
3. Der Verein erstreckt seine TäƟgkeit auf das ganze Bundesgebiet.  
4. Es können Zweigstellen in allen Bundesländern errichtet werden. 
5. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeiƟge Verwendung männlicher und weiblicher 

Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 
Geschlechter.  

§ 2   Zweck 

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, hat den Zweck, die Bevölkerung über die Risiken 
der Glutenintoleranz zu informieren und Personen mit Zöliakie, Nicht-Zöliakie-bedingter Weizen-/Gluten-
Sensitivität oder Dermatitis herpetiformis Duhring zu helfen. Die Hilfe umfasst das gesundheitliche, 
erzieherische, berufliche, soziale und wirtschaftliche Wohl dieser Personen. Somit bezweckt der Verein 
Gemeinnützigkeit im Sinne von §35 BAO und Mildtätigkeit im Sinne von § 37 BAO. 

§ 3   Mittel zur Erreichung des Vereinszwecks 

1. Der Vereinszweck soll durch die in den Abs. 2 und 3 angeführten ideellen und materiellen MiƩel erreicht 
werden.  

2. Die ideellen MiƩel umfassen folgende TäƟgkeiten:  
- Medizinische und psychologische AuŅlärung 
- InformaƟon über die glutenfreie Ernährung 
- InformaƟon über glutenfreie LebensmiƩel und deren Bezugsquellen 
- Vergabe des internaƟonalen Glutenfrei-Symbols für die ProdukƟon oder den Vertrieb von glutenfrei 

zerƟfizierten LebensmiƩeln 
- Herausgabe von glutenfreien Rezepten 
- Schulung und ZerƟfizierung von Hotel- und Gastronomiebetrieben 
- InformaƟon über Urlaub und Gastronomie 
- Hinweise auf Beihilfen und Steuererleichterungen 
- Erstellung und Vertrieb von PublikaƟonen 
- Betrieb von Archiven und Bibliotheken 
- Betrieb einer Website und anderer elektronischer Medien 
- Durchführung von InformaƟons-Tagungen, Ernährungsseminaren zur Schulung der Mitglieder und 

sonsƟgen InformaƟons- und Lehrveranstaltungen 
- Veranstaltung von regionalen Treffen zwecks Erfahrungsaustauschs der Mitglieder 
- Vertretung der Mitglieder bei Behörden, in Gremien, Fachverbänden und in der Öffentlichkeit 
- Zusammenarbeit und KooperaƟon mit Ärzten, Diätologen und der Österreichische Zöliakie 

GesellschaŌ 
- Zusammenarbeit und KooperaƟon mit Einrichtungen, Zöliakievereinen und mit öffentlichen, privaten 

und wissenschaŌlichen OrganisaƟonen mit ähnlicher Zielsetzung 
- Presse- und Medienarbeit 

3. Die erforderlichen materiellen MiƩel sollen aufgebracht werden durch 
a. Mitgliedsbeiträge 
b. Spenden, Sammlungen, ErbschaŌen, Vermächtnisse und sonsƟge Zuwendungen 
c. SubvenƟonen und sonsƟge Förderungen 
d. Gebühren für Inserate und Nutzung des Glutenfrei-Symbols 
e. Sponsorenbeiträge und Werbeeinnahmen 
f. Erträgnisse aus der unternehmerischen TäƟgkeit 
g. Erträge aus Vermögensverwaltung und -verwertung 
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§ 4   Begünstigungswürdigkeit im Sinne der §§ 34 ff. BAO, Erfüllung der Voraussetzungen für die 
Spendenbegünstigung gem. § 4a EStG (in der geltenden Fassung) 

1. Der Verein verfolgt die in den Statuten aufgezählten Zwecke ausschließlich und unmiƩelbar. 
2. Eventuelle nicht im Sinne der §§ 34 ff. BAO begünsƟgte Zwecke sind den begünsƟgten Zwecken 

untergeordnet und werden höchstens im Ausmaß von 10 % der Gesamtressourcen verfolgt. 
3. Die TäƟgkeit des Vereins ist nicht auf Gewinn gerichtet. 
4. Zufallsgewinne dürfen ausschließlich zur Erfüllung der in den Statuten festgelegten begünsƟgten Zwecke 

verwendet werden. 
5. Die wirtschaŌlichen GeschäŌsbetriebe des Vereines treten mit abgabepflichƟgen Betrieben derselben 

oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang, als dies bei Erfüllung der Vereinszwecke unvermeidbar ist, 
in WeƩbewerb. 

6. Der Verein darf begünsƟgungsschädliche Betriebe, Gewerbebetriebe oder land- und forstwirtschaŌliche 
Betriebe nur führen, wenn diese über Ausnahmegenehmigungen gem. § 45a oder § 44 Abs. 2 BAO 
verfügen. 

7. Die MiƩel des Vereines dürfen ausschließlich für die begünsƟgten Zwecke verwendet werden. Die 
Mitglieder des Vereines dürfen keine Gewinnanteile, und außerhalb des Vereinszweckes bzw. ohne 
entsprechende Gegenleistung in ihrer EigenschaŌ als Mitglieder keine sonsƟgen Zuwendungen aus 
MiƩeln des Vereines erhalten.  

8. Bei Ausscheiden aus dem Verein und bei Auflösung des Vereines dürfen die Vereinsmitglieder nicht mehr 
als die eingezahlte Einlage und den gemeinen Wert ihrer Sachen erhalten. Die Rückzahlung von 
geleisteten Einlagen ist mit dem Wert der geleisteten Einlage begrenzt, die Rückgabe von Sacheinlagen 
mit dem gemeinen Wert zum Zeitpunkt der Rückgabe. Wertsteigerungen dürfen nicht berücksichƟgt 
werden. 

9. Es darf auch keine Person durch Verwaltungsausgaben, die dem Zweck des Vereines fremd sind oder 
durch unverhältnismäßig hohe oder nicht fremdübliche Vergütungen (Gehälter) begünsƟgt werden. 

10. Alle Organe des Vereins haben das Gebot der Sparsamkeit zu beachten. 
11. Gesammelte SpendenmiƩel dürfen ausschließlich für die im Zweck genannten begünsƟgten Zwecke 

verwendet werden. 
12. Der Verein kann zur Zweckverfolgung Erfüllungsgehilfen im Sinne des § 40 Abs. 1 BAO heranziehen. 

Deren Wirken ist wie eigenes Wirken des Vereines anzusehen. 
13. Der Verein kann MiƩel im Ausmaß von unter 10 % der gesamten Ausgaben als Zuwendungen an andere 

Einrichtungen weitergeben oder unter Anwendung des § 40a Z. 1 BAO mit einer entsprechenden 
Zweckwidmung an spendenbegünsƟgte OrganisaƟonen weiterleiten, sofern zumindest ein 
übereinsƟmmender OrganisaƟonszweck besteht. 

14. Der Verein kann unter Anwendung von § 40a Z. 2 BAO Lieferungen und Leistungen an andere, gem. den 
§§ 34 ff. BAO begünsƟgte KörperschaŌen erbringen. Diese TäƟgkeit darf nur im Ausmaß von weniger als 
50 % der GesamƩäƟgkeit des Vereines ausgeübt werden. An den Leistungsempfänger muss eine 
Verrechnung zu Selbstkosten erfolgen. 

15. Der Verein kann teilweise oder zur Gänze für andere KörperschaŌen als Erfüllungsgehilfe gem. § 40 Abs. 
1 BAO täƟg werden. 

16. Der Verein kann im Rahmen von KooperaƟonen täƟg werden. Sind nicht alle KooperaƟonspartner 
steuerlich begünsƟgt im Sinne der §§ 34 ff BAO, muss gem. § 40 Abs. 3 BAO sowohl der Zweck des Vereins 
als auch sein Beitrag zur KooperaƟon eine unmiƩelbare Förderung seines begünsƟgten Zweckes 
darstellen und es darf zu keinem MiƩelabfluss zu einem nicht im Sinne der §§ 34 ff. BAO begünsƟgten 
KooperaƟonspartner kommen. 

17. Der Verein ist berechƟgt, gemeinnützige oder nicht gemeinnützige KapitalgesellschaŌen zu gründen 
oder sich an ihnen zu beteiligen. 

18. Wird eine eigentümerlose KörperschaŌ gegründet, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen: Die 
gegründete KörperschaŌ muss die Voraussetzungen der §§ 34 ff. BAO erfüllen, zumindest einer ihrer 
Zwecke muss mit den Zwecken des Gründers übereinsƟmmen, die zugewendeten MiƩel müssen zur 
VermögensausstaƩung der gegründeten KörperschaŌ dienen und die MiƩelübertragung muss miƩelbar 
der Zweckverwirklichung des Gründers dienen. 
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19. Der Verein kann, soweit die materiellen MiƩel und der Vereinszweck dies zulassen, Angestellte haben 
oder sich überhaupt DriƩer bedienen, um den Zweck zu erfüllen. Auch an Vereinsmitglieder, darin 
eingeschlossen VereinsfunkƟonäre, kann Entgelt bezahlt werden, sofern dies auf TäƟgkeiten bezogen ist, 
die über die VereinstäƟgkeiten im engsten Sinn hinausgehen; derarƟges Entgelt hat einem DriƩvergleich 
standzuhalten. 

§ 5   Arten der Mitgliedschaft 

1. Die Mitglieder des Vereines gliedern sich in ordentliche Mitglieder und Ehrenmitglieder.  
2. Ehrenmitglieder sind Personen, die wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden.  

§ 6   Erwerb der Mitgliedschaft 

1. Mitglieder des Vereines können alle physischen Personen sowie jurisƟsche Personen werden.   
2. Über die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand endgülƟg. Die Aufnahme 

kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden.   
3. Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstandes durch die Generalversammlung.  

§ 7   Beendigung der Mitgliedschaft 

1. Die MitgliedschaŌ erlischt durch Tod (bei jurisƟschen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit), 
durch freiwilligen AustriƩ, durch Streichung und durch Ausschluss.   

2. Der AustriƩ kann nur zum 31. Dezember jeden Jahres erfolgen. Er muss dem Vorstand mindestens ein 
Monat vorher mitgeteilt werden. Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst zum nächsten 
AustriƩstermin wirksam.   

3. Die Streichung eines Mitgliedes kann der Vorstand vornehmen, wenn dieses trotz Mahnung länger als 
sechs Monate mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der 
fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon unberührt.   

4. Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann vom Vorstand wegen grober Verletzung der 
Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaŌen Verhaltens verfügt werden. Gegen den Ausschluss ist die 
Berufung an die Generalversammlung zulässig, bis zu deren Entscheidung die Mitgliedsrechte ruhen.   

5. Die Aberkennung der EhrenmitgliedschaŌ kann aus den im Abs. 4 genannten Gründen von der 
Generalversammlung über Antrag des Vorstandes beschlossen werden.  

§ 8   Rechte und Pflichten der Mitglieder 

1. Die Mitglieder sind berechƟgt, an allen Veranstaltungen des Vereines zu den vom Vorstand festgelegten 
Bedingungen teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereines zu beanspruchen. Das SƟmmrecht in der 
Generalversammlung sowie das akƟve und passive Wahlrecht steht sowohl den ordentlichen als auch 
den Ehrenmitgliedern zu.   

2. Jedes Mitglied ist berechƟgt, vom Vorstand die Ausfolgung der Statuten zu verlangen. 
3. Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer Generalversammlung 

verlangen. 
4. Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand über die TäƟgkeit und finanzielle 

Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter Angabe 
von Gründen verlangt, hat der Vorstand den betreffenden Mitgliedern eine solche InformaƟon auch 
sonst binnen vier Wochen zu geben. 

5. Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüŌen Rechnungsabschluss (Rechnungslegung) zu 
informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung, sind die Rechnungsprüfer einzubinden. 

6. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereines nach KräŌen zu fördern und alles zu 
unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereines Abbruch erleiden könnte. Sie haben die 
Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. Die ordentlichen Mitglieder sind zur 
pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe 
verpflichtet.  

§ 9   Vereinsorgane 

Organe des Vereines sind die Generalversammlung (§§ 10 u. 11), der Vorstand (§§ 12 bis 15), die 
Rechnungsprüfer (§ 16), der Sekretär (§ 17) und das Schiedsgericht (§ 18).  
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§ 10   Die Generalversammlung 

1. Die Generalversammlung ist die „Mitgliederversammlung“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002. Eine 
ordentliche Generalversammlung findet alle 4 Jahre staƩ. 

2. Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf 
a. Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung, 
b. schriŌlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder, 
c. Verlangen der Rechnungsprüfer (§ 21 Abs. 5 erster Satz VerG), 
d. Beschluss eines Rechnungsprüfers/der Rechnungsprüfer (§ 21 Abs. 5 zweiter Satz VerG, § 12 Abs. 3 

driƩer Satz dieser Statuten), 
e. Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators (§ 12 Abs. 3 letzter Satz dieser Statuten) 
binnen sechs Wochen staƩ. 

3. Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind alle 
Mitglieder mindestens drei Wochen vor dem Termin schriŌlich einzuladen. Die Anberaumung der 
Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. 

4. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand (Abs. 1 und Abs. 2 lit. a–c), durch einen Rechnungsprüfer/die 
Rechnungsprüfer (Abs. 2 lit. d) oder durch einen gerichtlich bestellten Kurator (Abs. 2 lit. e). 

5. Anträge zur Generalversammlung sind mindestens 14 Tage vor dem Termin der Generalversammlung 
beim Vorstand schriŌlich einzureichen.   

6. GülƟge Beschlüsse - ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen 
Generalversammlung - können nur zur Tagesordnung gefasst werden.   

7. Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechƟgt. Jedes Mitglied hat eine SƟmme. 
JurisƟsche Personen werden durch einen BevollmächƟgten vertreten. Die Übertragung des 
SƟmmrechtes auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriŌlichen BevollmächƟgung ist zulässig.   

8. Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. 
9. Die Wahlen und die Beschlussfassung in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit einfacher 

SƟmmenmehrheit. Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereines geändert oder der Verein aufgelöst 
werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei DriƩeln der abgegebenen gülƟgen 
SƟmmen.   

10. Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende, in dessen Verhinderung sein 
Stellvertreter. Wenn auch dieser verhindert ist, so führt das an Jahren älteste anwesende 
Vorstandsmitglied den Vorsitz.  

§ 11   Aufgabenkreis der Generalversammlung 

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:   
1. Entgegennahme und Genehmigung des Vorstandsberichtes, des Rechnungsabschlusses und der 

Vermögensübersicht unter Einbindung der Rechnungsprüfer;  
2. Entlastung des Vorstands; 
3. Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands sowie Genehmigung der KoopƟerung von 

Vorstandsmitgliedern durch den Vorstand und Wahl und Enthebung der Rechnungsprüfer; 
4. Beschlussfassung über den Voranschlag;  
5. Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge für ordentliche Mitglieder; 
6. Verleihung und Aberkennung der EhrenmitgliedschaŌ; 
7. Entscheidung über Berufungen gegen Ausschlüsse von der MitgliedschaŌ; 
8. Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereines;   
9. Beratung und Beschlussfassung über sonsƟge auf der Tagesordnung stehende Fragen. 

§ 12   Der Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus maximal 16 Personen. Mit Ausnahme des Beirates müssen alle 
Vorstandsmitglieder Vereinsmitglieder sein. Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:   
a) gewählte Vorstandsmitglieder:  

Vorsitzender und sein Stellvertreter  
SchriŌführer und sein Stellvertreter  
Kassier und sein Stellvertreter 
Beirat 
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b) bestellte Vorstandsmitglieder:  
9 Landesleiter für die Bundesländer   

2. Von der Wahl in den Vorstand sind Personen ausgeschlossen, die auf dem Sektor der ProdukƟon und 
des Vertriebes von glutenfreien LebensmiƩeln selbständig unternehmerisch täƟg sind. 

3. Der Vorstand, der von der Generalversammlung gewählt wird (§ 12 Abs. 1 a), hat bei Ausscheiden eines 
gewählten Mitgliedes das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu koopƟeren, wozu die 
nachträgliche Genehmigung in der nächsƞolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Die 
FunkƟonsperiode des koopƟerten Vorstandsmitglieds ist an die FunkƟonsperiode des ausgeschiedenen 
Vorstandsmitglieds gebunden. Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch KoopƟerung überhaupt 
oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine 
außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. Sollten 
auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig sein, hat jede Gruppe von drei ordentlichen Mitgliedern, 
die die NotsituaƟon erkennen, das Recht, unverzüglich selbst eine außerordentliche 
Generalversammlung einzuberufen oder unverzüglich beim zuständigen Gericht die Bestellung eines 
Kurators zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat. 

4. Vorstandsmitglieder gem. § 12 Abs. 1 b (Landesleiter) werden vom gewählten Vorstand bestellt. 
5. Die FunkƟonsdauer des Vorstandes beträgt vier Jahre. Auf jeden Fall währt sie bis zur Wahl eines neuen 

Vorstandes. Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind wieder wählbar, bzw. bestellbar. 
6. Der Vorstand wird vom Vorsitzenden, in dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, elektronisch, 

schriŌlich oder mündlich einberufen. 
7. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens drei von 

ihnen anwesend sind. 
8. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher SƟmmenmehrheit; bei SƟmmengleichheit gibt die 

SƟmme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
9. Den Vorsitz führt der Vorsitzende, bei Verhinderung sein Stellvertreter. Ist auch dieser verhindert, obliegt 

der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied. 
10. Außer durch Tod und Ablauf der FunkƟonsperiode (Abs. 5) erlischt die FunkƟon eines Vorstands-

mitgliedes durch Enthebung (Abs. 11) und RücktriƩ (Abs. 12). 
11. Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder 

entheben.   
12. Die Vorstandsmitglieder könnten jederzeit schriŌlich ihren RücktriƩ erklären. Die RücktriƩserklärung ist 

an den Vorstand, im Falle des RücktriƩes des gesamten Vorstandes an die Generalversammlung zu 
richten. Der RücktriƩ wird erst mit Wahl bzw. KoopƟerung (Abs. 3) eines Nachfolgers wirksam.  

§ 13   Beiräte, Ausschüsse  

Der Vorstand kann zur Erfüllung der Vereinsaufgaben und fachlichen Beratung Beiräte und Ausschüsse 
berufen. Diese Gremien sollen es dem Vorstand ermöglichen, sich zur Erfüllung der Vereinsaufgaben der 
Fachkunde besonderer Persönlichkeiten zu bedienen.  

§ 14   Aufgabenkreis des Vorstandes  

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereines. Er ist das „Leitungsorgan“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002. 
Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In 
seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:  
1. Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens mit laufender 

Aufzeichnung der Einnahmen/Ausgaben und Führung eines Vermögensverzeichnisses als 
Mindesterfordernis; 

2. Erstellung des Jahresvoranschlages sowie Abfassung des RechenschaŌsberichtes, des 
Rechnungsabschlusses und der Vermögensübersicht binnen 5 Monaten nach dem AbschlusssƟchtag; 

3. Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung in den Fällen des § 10 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a–
c dieser Statuten; 

4. InformaƟon der Vereinsmitglieder über die VereinstäƟgkeit, die Vereinsgebarung und den geprüŌen 
Rechnungsabschluss; 

5. Verwaltung des Vereinsvermögens; 
6. Ermäßigung und Erlassung von Mitgliedsbeiträgen; 
7. Aufnahme, Ausschluss und Streichung von Vereinsmitgliedern; 
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8. Führung des Mitgliederverzeichnisses; 
9. Antrag auf Aufnahme von Ehrenmitgliedern an die Generalversammlung; 
10. Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereines; 
11. Ernennung der Beiräte.  

§ 15   Besondere Obliegenheiten einzelner Vorstandsmitglieder  

1. Der Vorsitzende ist der höchste VereinsfunkƟonär. Ihm obliegt die Vertretung des Vereines, 
insbesondere nach außen, gegenüber Behörden und driƩen Personen. Er führt den Vorsitz in der 
Generalversammlung und im Vorstand. Bei Gefahr im Verzug ist er berechƟgt, auch in Angelegenheiten, 
die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstandes fallen, unter eigener 
Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; diese bedürfen jedoch der nachträglichen 
Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.   

2. Der SchriŌführer hat den Vorsitzenden bei der Führung der VereinsgeschäŌe zu unterstützen. Ihm 
obliegt die Führung der Protokolle der Generalversammlung und des Vorstandes.   

3. Der Kassier ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereines verantwortlich.   
4. SchriŌliche AusferƟgungen und Bekanntmachungen des Vereines, insbesondere den Verein 

verpflichtende Urkunden, sind vom Vorsitzenden und vom SchriŌführer, sofern sie jedoch 
Geldangelegenheiten betreffen, vom Vorsitzenden und vom Kassier gemeinsam zu unterferƟgen.   

5. Im Falle der Verhinderung treten an die Stelle des Vorsitzenden, des SchriŌführers und des Kassiers ihre 
Stellvertreter.   

6. Landesleiter können auf ihr Bundesland beschränkte AkƟvitäten selbständig durchführen. Eine 
nachträgliche Genehmigung durch den Vorstand ist jedoch erforderlich. Für laufende GeschäŌe sind die 
Landesleiter allein zeichnungsberechƟgt.  

7. RechtsgeschäŌe zwischen einem Vorstandsmitglied und dem Verein bedürfen der Genehmigung durch 
ein anderes Vorstandsmitglied.  

§ 16   Die Rechnungsprüfer  

1. Zwei Rechnungsprüfer, die jedoch keine Vereinsmitglieder sein müssen, werden von der 
Generalversammlung auf die Dauer von 4 Jahren gewählt. Die Wiederwahl ist möglich. Die 
Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen 
TäƟgkeit Gegenstand der Prüfung ist. 

2. Die Rechnungsprüfer haben die Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der 
Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der MiƩel innerhalb von 4 Monaten ab 
Erstellung der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu prüfen. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern die 
erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen AuskünŌe zu erteilen. Die 
Rechnungsprüfer haben der Generalversammlung über das Ergebnis der Überprüfung zu berichten. Der 
Prüfungsbericht hat die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung 
der MiƩel zu bestäƟgen oder festgestellte Gebarungsmängel oder Gefahren für den Bestand des Vereins 
aufzuzeigen. Weiters müssen InsichgeschäŌe sowie ungewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben 
aufgezeigt werden. 

3. RechtsgeschäŌe zwischen Rechnungsprüfern und dem Verein bedürfen zu ihrer GülƟgkeit der 
Genehmigung durch ein Vorstandsmitglied. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die 
BesƟmmungen des § 12 Abs. 10 bis 12 sinngemäß. 

§ 17   Der Sekretär  

Der Sekretär ist Angestellter des Vereines. Er hat das Büro zu leiten und ist für die Abwicklung der laufenden 
Geschäfte des Vereines gemäß den Weisungen des Vorstandes verantwortlich. Er ist für die laufenden 
Geschäfte allein zeichnungsberechtigt.  

§ 18   Das Schiedsgericht  

1. Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden StreiƟgkeiten ist das vereinsinterne 
Schiedsgericht berufen. Es ist eine Schlichtungseinrichtung im Sinne des Vereinsgesetzes und kein 
Schiedsgericht nach den §§ 577 ff ZPO. 
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2. Das Schiedsgericht setzt sich aus fünf ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen. Es wird derart 
gebildet, dass jeder StreiƩeil innerhalb von 14 Tagen dem Vorstand zwei Mitglieder als Schiedsrichter 
namhaŌ macht. Diese wählen mit SƟmmenmehrheit binnen weiterer 14 Tage ein fünŌes Mitglied zum 
Vorsitzenden des Schiedsgerichtes. Bei SƟmmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das 
Los. 

3. Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseiƟgen Gehörs bei Anwesenheit 
aller seiner Mitglieder mit einfacher SƟmmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und 
Gewissen. Seine Entscheidungen sind endgülƟg.  

§ 19   Auflösung des Vereines  

1. Die freiwillige Auflösung des Vereines kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen 
außerordentlichen Generalversammlung und nur mit ZweidriƩel-Mehrheit der abgegeben gülƟgen 
SƟmmen beschlossen werden.  

2. Diese Generalversammlung hat auch - sofern Vereinsvermögen vorhanden ist - über die LiquidaƟon zu 
beschließen. Insbesondere hat sie einen Liquidator zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem 
dieser das nach Abdeckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat.  

3. Im Falle der freiwilligen Auflösung des Vereins oder bei behördlicher Auflösung sowie bei Wegfall des 
begünsƟgten Zwecks ist das Vereinsvermögen OrganisaƟonen zu übertragen, die gleiche oder ähnliche 
Zwecke wie dieser Verein verfolgen mit der Widmung, es für die in dieser Rechtsgrundlage angeführten 
gemäß § 4a Abs. 2 EstG 1988 begünsƟgten Zwecke zu verwenden. 

 


